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Bau der Briicke tiber die Rot
bei St.Urban (1844)

Josef Bucher-Hifliger

Wo ist die Kantonsgrenze?

1840 stellt die Baukommission des Kantons Luzern fest, dass die
Briicke tiber die Rot, welche den Kanton Bern mit der Kantonsstrasse
St.Urban-Zell verbindet, in einem «baufilligen Zustand» ist.! Diese
Briicke ist Gegenstand der Verhandlungen zwischen den beiden Kan-
tonen. Bevor aber gebaut werden konnte, musste man sich dartiber
einig sein, wer Uiberhaupt zustindig sei. Das gab bedeutend mehr zu
reden als der Bau der Briicke selber. Nicht weniger als vier Jahre
(1839—1843) stritten sich die beiden Kantonsregierungen dariiber,
wem iiberhaupt die Rot gehore. Bereits am Anfang des Jahrhunderts
hatten sich die beiden Kantone Luzern und Bern tiber diese Frage
auseinandergesetzt. Man stoberte in den alten Akten und stellte Nach-
forschungen an tiber Grenzbeschriebe bis zuriick ins 15. Jahrhundert.
Luzern stellte sich auf den Standpunkt, dass der Bach zum Kanton
Bern gehore, weshalb die Briicke von Bern gebaut und unterhalten
werden miisse.

Als Zeugen fiihrte man einen Marchscheidebrief aus dem Jahre
1420 an. Zudem gaben die Luzerner vor, dass 1811, als die Kantons-
strasse nach Zell errichtet wurde, am rechter Ufer der Rot ein March-
stein gestanden habe. Auch erinnert man daran, dass alle Fischfrevel
vom Landvogt von Aarwangen geahndet wiirden. Ausserdem gab
man zu bedenken, dass die Fischenz von Ludligen bis St.Urban wohl
dem Kloster St.Urban gehére, dass aber der Fischer in Aaarwangen
beeidigt werde.

1 Simtliche Akten zu diesem Briickenbau liegen im Staatsarchiv Luzern und sind
zu finden unter den Akten 27/160 B.
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Der Vorsteher des Baudepartementes des Kantons Bern machte
darauf aufmerksam, dass die Grenze mitten durch den Bach verlaufe,
dass also Bau und Unterhalt der Briicke zu Lasten Berns und Luzerns
gingen. Eine entscheidende Meinungsidnderung tritt ein, als der Staats-
rat von Luzern in einem Schreiben an das Finanzdepartement des Kan-
tons Bern auf den Landmarchbrief von 1517 Bezug nimmt und zitiert:
«Von da dannen geht die March von Tiettwyl iz (vom Verfasser kursiv
gedruckt) die Roth und die Roth nieder.» Kurz darauf bittet die Bau-
kommission des Kantons Luzern das Baudepartement des Kantons
Bern, einen Plan auszuarbeiten. Damit konnte die Planung beginnen.

Plan und Bauvorbereitung

Bezirksingenieur R. Gatschet, Major, Burgdorf,? erstellt Plan und
Devis. Fundamente, Widerlager und Gewolbe werden in einem ein-
gehenden Beschrieb vorgestellt (12. Midrz 1842). Die Kostenberech-
nung sicht eine Bausumme von 5500 Franken vor. Vorgeschrieben ist
die Verwendung von «Solothurnsteinen». Flir den Rost sollten Eichen-
schwellen eingesetzt werden. Die Fundamente sollten aus «harten
Steinen von Altbiiron» errichtet werden. Das Devis schreibt die Art
der Behauung und die Grosse der Steine vor. Aus den Steinen der
alten Briicke sollte eine provisorische erstellt werden, die wihrend der
Bauzeit verwendet werden kénnte. Die neue Briicke muss genau an
die Stelle kommen, wo die alte steht.

Ein Solothurner erhilt den Auftrag

Wihrend sich anfinglich auch das Kloster St.Urban fiir die Aus-
fihrung empfahl, meldete der Abt Friedrich Pfluger® mit Schreiben

2 Johann Rudolf Gatschet (1805-1856), Bezirks- und dann Oberingenieur des Kan-
tons Bern. HBLS III., 407.

3 Friedrich Pfluger (1772-1848). Wurde 1801 in St.Urban Grosskellner, 1807 6ffent-
licher Notar, 1809-1813 Mitglied der provisorischen Verwaltungskommission. Als
Abt férderte er besonders das Bildungswesen und strebte die Riickkehr zur Ein-

haltung einer strengeren Ordensregel an. (Nach Waltraud Horsch: Die Abte von
St.Urban, in: St. Urban 1194-1994. Benteli Verlag Bern 1994).
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vom 9. April 1844 seinen Verzicht an. Als Begriindung gab man an,
dass man sich nicht in die Geschaftstitigkeit einmischen méchte. Das
Kloster hatte urspriinglich dem Kanton angeboten, die Briicke um
5000 Franken zu erstellen. Zudem liess das Kloster auch wissen, dass
es wegen der fortgeschrittenen Zeit nicht in der Lage wire, den Bau
fertigzustellen. Die Briicke sollte namlich im Herbst fertiggestellt sein.
So lagen denn im Frithling 1844 beim Baudepartement des Kantons
Bern sechs Eingaben vor:

1. Urs Bargetzi, Steinhauermeister und Marbrier,

Solothurn Fr. 5250.66
2. Johann Biirgi, Strassenunternehmer zu
Miinchenbuchsee Fr. 5311.85

3. Jos. Dinkelmann, Maurermeister, Ober Grasswyl Fr. 5425.70
4, Loretz und Naeff, Unternehmer des 2. Teils der

Zofingen—St. Urban-Strasse Fr. 5470.—
5. Jos. Kiiffer, Maurermeister im Obersteckholz

bei Langenthal Fr. 6214.95

6. Anton Maggi, Steinhauermeister, Milanese; und
Strassen-Unternehmer Fankhauser bei Zollbrick Fr. 8600.65

Urs Bargetzi, Steinhauermeister, Solothurn, erhiltam 4. Mirz 1844 den
Bau zugesprochen. Gleichzeitig wird er vom Kanton Bern auch mit
dem Bau der neuen Rotbriicke an der Strasse St.Urban—Zofingen be-
traut.

Die Hilfte in groben Silbermiinzen

Nach den mehrjihrigen Verhandlungen zwischen den beiden Kan-
tonsregierungen ist man ibereingekommen, die Baukosten aufzutei-
len. Am 29. Mai 1843 einigen sich die Regierungsvertreter an einer Sit-
zung in St.Urban auf einen Verteiler. Da der Kanton Bern das «Sou-
veranititsrecht iiber den Rothbach ausiibt» und «denselben (Bach)
benutzt», iibernimmt er zwei Drittel der Kosten, wihrend der Kan-
ton Luzern mit einem Drittel belastet wird. Als Vertreter des Klosters
ist an der Sitzung Hochw. Herr Winistorfer, Grosskellner, anwesend.
Am 20. September 1843 gibt der Regierungsrat von Luzern sein Ein-
verstindnis zu diesem Verteiler.
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Heutiger Zustand der Briicke iiber die Rot bet St.Urban von der Berner Seite her ge-
sehen. Hinter der Briicke das Zollhaus. Bis 1799 wurden hier pro Jahr durchschnitt-
lich 242 Franken Grenzzoll eingenommen.

Im Kanton Luzern hatten laut Strassengesetz vom 29. Mirz 1832
die Gemeinden des Strassenbezirks die Kosten fiir die Strassen und
damit auch fir die Briicken zu tragen. Sobald der Bau einer Briicke
aktuell wurde, setzte in der Strassenbezirkskommission das Gesprich
ein. Man versammelte sich unter dem Prisidium von Gemeinde-
ammann Johann Roth, Fischbach, und im Beisein der Vertreter der
Gemeinden Pfaffnau, Gettnau, Zell, Altbiiron, Ufthusen, Luthern und
Willisau-Land (Reihenfolge nach Protokoll). Kein Vertreter erschien
aus den Gemeinden Willisau-Stadt, Grossdietwil und Roggliswil. An
der Sitzung verpflichteten sich die Bezirksgemeinden, die Halfte der
Kosten des Luzerner Anteils zu ibernehmen. Die Gemeinde Pfaffnau
wird beauftragt, das Inkasso zu besorgen und den Betrag gesamthaft
der Staatskasse abzuliefern. Man hat dann den Kanton Luzern noch
um einen leicht hohern Beitrag von 300 Franken gebeten. Diese For-
derung wird damit begriindet, dass die Steine fir die Briicke «sogar
von Solothurn herbeigeschatft» werden. Offenbar waren die Hinter-
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linder Gemeinden der Ansicht, man hitte diese Steine ruhig aus der
Gegend beziehen kénnen.

Recht aufschlussreich ist auch der Werkvertrag, «Acord» genannt,
zwischen dem Bauherrn (Kanton Bern) und dem Baumeister Bargetzi
aus Solothurn. Er umfasst nicht weniger als neun Folioseiten. Darin
ist auch der Zahlungsmodus festgelegt, der vorsieht, dass «die Halfte
in groben Silbermiinzen, ein Viertel in Cupfer und ein Viertel in Sil-
ber» zu erfolgen habe.

Adresse des Autors:
Josef Bucher-Hifliger

Felsberg
6146 Grossdietwil

223






	Bau der Brücke über die Rot bei St. Urban (1844)

